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(54) Verfahren zur Erstellung von 3D-Bearbeitungsdaten einer Kfz-Felge

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung von 
3D-Bearbeitungsdaten (24) einer dreh- und/oder 
fräsbearbeiteten Kfz-Felge (1), umfassend die 
Verfahrensschritte: Bereitstellen einer mehrere
Speichen (2) aufweisenden, Kfz-Felge (1) mit einer 
Eingangskontur (16) und einer Außen- bzw. Sichtseite 
(9) und einer Innen- bzw. Achsseite (10) und 
zumindest an einer Kante (11) anhaftenden Grat (13); 
Bereitstellen eines 3D-Modells der Soll-Geometrie
(17) der zu bearbeitenden Kfz- Felge (1) in einer 
Anlagensteuerung; Vermessung der Innen- und 
Außenseite (9, 10) an vorgebbaren Messpositionen
(18) an zumindest zwei, bevorzugt drei, Oberflächen 
(14) der jeweiligen Speichen (2) zur Erfassung von 
3D-lst-Positionsdaten mittels zumindest eines 
optischen Erfassungsmittels (8); Abgleich der 
erfassten 3D-lst-Positionsdaten mit dem 3D-Modell 
der Soll-Geometrie (17) und rechnerische 
Vervollständigung der Eingangskontur (16) durch 
Extra- und/oder Interpolation der 3D-lst- 
Positionsdaten; Berechnung von 3D- 
Bearbeitungsdaten (24) der Fertigkontur (20) anhand 
vervollständigter Eingangskontur (16); Bereitstellung 
der 3D-Bearbeitungsdaten (24) in der 
Anlagensteuerung.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung von 3D-ßearbeitungsdaten (24) 

einer dreh- und/oder fräsbearbeiteten Kfz-Felge (1), umfassend die Verfahrens­

schritte: ßereitstellen einer mehrere Speichen (2) aufweisenden, Kfz-Felge (1) mit 

einer Eingangskontur (16) und einer Außen- bzw. Sichtseite (9) und einer Innen- 

bzw. Achsseite (10) und zumindest an einer Kante (11) anhaftenden Grat (13); ße­

reitstellen eines 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) der zu bearbeitenden Kfz- 

Felge (1) in einer Anlagensteuerung; Vermessung der Innen- und Außenseite (9, 

10) an vorgebbaren Messpositionen (18) an zumindest zwei, bevorzugt drei, Ober­

flächen (14) der jeweiligen Speichen (2) zur Erfassung von 3D-Ist-Positionsdaten 

mittels zumindest eines optischen Erfassungsmittels (8); Abgleich der erfassten 

3D-Ist-Positionsdaten mit dem 3D-Modell der Soll-Geometrie (17) und rechneri­

sche Vervollständigung der Eingangskontur (16) durch Extra- und/oder Interpola­

tion der 3D-Ist-Positionsdaten; Berechnung von 3D-ßearbeitungsdaten (24) der 

Fertigkontur (20) anhand vervollständigter Eingangskontur (16); Bereitstellung der 

3D-ßearbeitungsdaten (24) in der Anlagensteuerung.

Fig. 3
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung von 3D-ßearbeitungsdaten einer 

vorbearbeiteten, insbesondere dreh- und/oder fräsbearbeiteten Kfz-Felge, für eine 

nachfolgende Bearbeitung.

Die Herstellung moderner Kfz-Felgen unterliegt höchsten Anforderungen hinsicht­

lich Belastbarkeit, Positionsgenauigkeit der Bohrungen, und zunehmend der Ober­

flächengüte. Dabei spielen die Herstellungsverfahren und einzelnen ßearbeitungs- 

schritte eine entscheidende Rolle. Die Urformung erfolgt üblicherweise über einen 

Gießprozess oder Schmiedeprozess. Die Bearbeitung und/oder Herstellung von 

Öffnungen, wie z.B. Mittelloch, Bolzenbohrungen, Felgenfenstern und dergleichen 

kann durch geeignete Dreh-, Bohr- und/oder Fräsbearbeitung erfolgen. Bei der 

Fertigung von Kfz-Felgen kann es durch den Gieß- oder Schmiedeprozess und/o­

der die nachfolgenden Bearbeitungsschritte zur Entstehung lokaler, komplexer Ei­

genspannungszustände kommen. Diese können unter anderem zu unerwünsch­

tem Verzug der Kfz-Felge führen.

In der Regel ist eine Oberflächenbearbeitung der Kfz-Felge erforderlich. Dabei 

werden neben dem Umfang, also dem Reifensitz, auch die Innenseite, also die 

achszugewandte Seite, wie auch im Besonderen die Außen- bzw. Sichtseite bear­

beitet. Die Oberflächenbearbeitung kann dabei eine Reihe von Fertigungsschritten 

umfassen. In der Regel wird eine Drehbearbeitung der Innen- und Außenseite 

durchgeführt. Hierbei kann es zur Ausbildung eines Grates an den Kanten, vor al­

lem in Bearbeitungsrichtung, kommen.

Bislang wird die Entfernung dieses Grates in der Regel durch Bürsten vorgenom­

men, kann jedoch auch durch Schleifen oder auch Sandstrahlen erfolgen. Dabei
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kann es jedoch auch zum Einebnen des Grates, anstatt der vollständigen Entfer­

nung kommen.

Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung die Nachteile des Standes 

der Technik zu überwinden und ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mittels de­

rer ein Benutzer in der Lage ist, eine relativ einfache, sichere und zeitsparende 

Nachbearbeitung und/oder Kantenbearbeitung vorzunehmen.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Ansprü­

chen gelöst.

Der vorliegenden Erfindung liegt die jüngere Erkenntnis zugrunde, dass die Nach­

bearbeitung der Oberflächen der Innen- und Außenseite und hierbei insbesondere 

der Kanten der Speichen eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer, das opti­

sche Erscheinungsbild und unter Umständen sogar die Sicherheit spielen kann. 

Der Grat an den Kanten einer Kfz-Felge kann neben einer Sichtbeeinträchtigung 

auch beim Lackieren der Kfz-Felge zu ungewünschten Problemen führen, da es 

zur Ausbildung von Kantenkorrosion durch lokales Eindringen von z.B. Wasser 

und insbesondere salzhaltigem Wasser durch Streusalz im Winter kommen kann.

Um möglichst nur den Grat und möglichst wenig darunter liegendes Material der 

Kante zu entfernen oder aber auch eine vorgebbare Fase oder Kantenverrundung 

aufzubringen, ist eine genaue Kenntnis der Eingangskontur der Kfz-Felge erfor­

derlich. Unter Eingangskontur wird im Kontext dieser Erfindung die 3D-Form von 

zumindest Teilen der vorbearbeiteten, also gedrehten und/oder gefrästen, Kfz- 

Felge verstanden. Es ist es daher gewünscht, möglichst genaue dreidimensionale 

(3D) Konturdaten der Eingangskontur bereit zu stellen um 3D-Bearbeitungsdaten 

für einen, möglichst mehrachsigen, Bearbeitungsvorgang generieren zu können.

Die Erfassung derartiger 3D-Konturdaten, also die Bestimmung von 3D-Ist-Positi- 

onsdaten der Kanten oder Oberflächen ist jedoch durch die Undefinierte Grataus­

bildung nicht möglich. Taktile oder auch optische Erfassung der gratbehafteten 

Kanten führt zu einer verfälschen Annahme der Kantenposition. Hinzu kommt, 

dass durch die Vorbearbeitung und deren Einfluss auf einen etwaigen Verzug die
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lokale Lage und Geometrie unterschiedlicher Kfz-Felgen, und hier insbesondere 

der Speichen, sehr unterschiedlich sein kann. Somit kann nicht einfach eine glo­

bale Annahme oder Annäherung der Kantenlage für alle Speichen getroffen wer­

den.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung von 3D-Bearbeitungsdaten einer 

dreh- und/oder fräsbearbeiteten Kfz-Felge, mit mehreren Verfahrensschritten, wel­

che das Bereitstellen einer mehrere Speichen aufweisenden, Kfz-Felge mit einer 

Eingangskontur und einer Außen- bzw. Sichtseite und einer Innen- bzw. Achsseite 

und zumindest an einer Kante anhaftenden Grat, das Bereitstellen eines 3D-Mo- 

dells der Soll-Geometrie der fertig zu bearbeitenden Kfz-Felge in einer Anlagen­

steuerung, die Vermessung der Innen- und Außenseite an vorgebbaren Messposi­

tionen an zumindest zwei, bevorzugt drei, Oberflächen der jeweiligen Speichen 

zur Erfassung von 3D-Ist-Positionsdaten mittels zumindest eines optischen Erfas­

sungsmittels, den Abgleich der erfassten 3D-Ist-Positionsdaten mit dem 3D-Modell 

der Soll-Geometrie und rechnerische Vervollständigung der Eingangskontur durch 

Extra- und/oder Interpolation der 3D-Ist-Positionsdaten, die Berechnung von 3D- 

Bearbeitungsdaten der Fertigkontur anhand vervollständigter Eingangskontur und 

die Bereitstellung der 3D-Bearbeitungsdaten in der Anlagensteuerung umfassen.

Ein etwaig vorhandener Grat ist normalerweise in Richtung der ursprünglichen Be­

arbeitungsrichtung ausgebildet und haftet dabei z.B. bei einer vorangegangenen 

Drehbearbeitung im Wesentlichen in Umfangsrichtung an den Kanten der Kfz- 

Felge, insbesondere den Kanten der Speichen an. Als Speichen werden hierbei 

auch Stege oder ähnliche Begriffe zusammengefasst, welche eine im Wesentli­

chen radiale Erstreckung aufweisen. Die Speichen sind untereinander in Umfangs­

richtung durch Öffnungen, wie z.B. Felgenfenster, getrennt. Auch an diesen 

Längskanten, also an den Felgenfenstern bzw. deren Felgenfensterkonturen, kann 

u.U. ein Grat in Umfangsrichtung ausgebildet sein. Die Bestimmung der Kanten­

lage wird lokal, also an jeder Speiche und/oder deren Zwischenräumen, durch die 

Berechnung in der Anlagensteuerung oder einem eigenen Rechner vorgenom­
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men. Dies erlaubt, dass nicht alle Kanten und Oberflächen einer Kfz-Felge ver­

messen werden müssen und bietet den großen Vorteil, dass eine verfälschte Kan­

tenlage durch die „Mitvermessung“ des Grates vermieden werden kann.

Unter Vervollständigung der Eingangskontur ist im Rahmen der Erfindung nicht 

zwingend die gesamte Eingangskontur der Kfz-Felge gemeint, da es unter gewis­

sen Umständen ausreichend sein kann, wenn lediglich die für die nachfolgende 

Nachbearbeitung relevanten Teile der Kfz-Felge als Eingangskontur und später 

zur Berechnung der 3D-Bearbeitungsdaten und/oder der Fertigkontur betrachtet 

werden. Auf diese Weise kann sehr effizient und schnell vermessen, berechnet 

und später nachbearbeitet werden.

Überraschenderweise kann dieses Verfahren relativ einfach unter Vermessung 

der ersten Innen- oder Außenseite mittels zumindest eines optischen Erfassungs­

mittels und zeitgleichem oder daran anschließenden Vermessung der zweiten, der 

ersten Innen- oder Außenseite gegenüberliegenden, Innen- oder Außenseite 

durchgeführt werden. Die Erhebung dieser Messdaten, also der 3D-Ist-Positions- 

daten der Kfz-Felge wird an vorgebbaren Messpositionen durchgeführt und sollte 

zumindest zwei, bevorzugt mehrere, vermessene Oberflächen jeder Speiche um­

fassen. Durch die Bereitstellung eines, bevorzugt computergestützten, 3D-Modells 

der Soll-Geometrie der Kfz-Felge, kann auf die lokale Abweichung und/oder Lage 

der 3D-Ist-Positionsdaten der jeweiligen Speichen im Raum, bzw. zu einer Be­

zugskoordinate, rückgerechnet werden, wodurch sich nach und nach ein nahezu 

vollständiges Abbild der Eingangskontur ergibt. Ein wesentlicher Vorteil ist somit, 

dass die durch Abschattung ungenau erfassten, gratbehafteten Kanten in der Be­
rechnung der Eingangskontur durch ein „Matching“, also ein „Hineinlegen“ der ver­

messenen Oberflächen in das 3D-Modell der Soll-Geometrie, relativ einfach ermit­

telt werden können. Dabei können durch die Vermessung der Oberflächen, die er­

fassten 3D-Ist-Positionsdaten zu einem fiktiven Zerlegen in lokale Einzelquer­

schnitte der Kfz-Felge verwendet werden. Es ist einfach vorzustellen, dass eine an 

zumindest zwei Seiten, also in diesem Fall Oberflächen, erfasste Umfangslinie 

bzw. Kontur, virtuell „in“ einen lokalen Querschnitt der Soll-Geometrie eingepasst 

werden kann. Die Messpositionen sollten daher ausreichend zahlreich in Radial­
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und Umfangsrichtung gewählt werden, um eine möglichst hohe Messgenauigkeit 

zu erlangen. Auf diese Weise sind auch jene Oberflächen und/oder Kanten, wel­

che einem optischen Erfassungsmittel z.B. durch Abschattung, komplexe Kfz-Fel- 

gengeometrien oder anderer geometrischer Einschränkungen nicht zugänglich 

sind, durch Inter- bzw. Extrapolation zugänglich. Diese Extrapolations- und/oder 

Interpolationspositionen dienen der Vervollständigung der Eingangskontur in Form 

von Punkten, Linien oder auch Flächen. In gleicher Weise können somit auch Hin­

terschneidungen, welche normalerweise nicht einfach optisch erfassbar sind, in 

die Berechnung der Eingangskontur miteinbezogen werden.

Erfindungsgemäß erfolgt daher eine kontaktlose Ermittlung von Teilen der Ein­

gangskontur, welche durch den Abgleich der erfassten 3D-Positionsdaten mit dem 

3D-Modell der Soll-Geometrie zu einer Vervollständigung der Eingangskontur von 

zumindest Teilen der Kfz-Felge genutzt werden. Auf diese Weise wird die Berech­

nung von 3D-Bearbeitungsdaten einer vorgebbaren Fertigkontur möglich, welche 

die genaue Position und Lage der zu bearbeitenden Kanten für den nachfolgen­

den Bearbeitungsschritt berücksichtigt. Die 3D-Bearbeitungsdaten der Fertigkontur 

können vorgebbare Fasen und/oder Kantenverrundungen aufweisen und somit 

komplett für eine Kfz-Felge, oder gegebenenfalls nur Teile davon, berechnet wer­

den. Die 3D-Bearbeitungsdaten werden in der Anlagensteuerung bereitgestellt 

und sind einem, bevorzugt mehrachsigen, Bearbeitungszentrum, wie etwa einem 

Fräser oder Laser zugänglich.

Die Auswahl und Definition zumindest eines geeigneten Koordinatensystems ob­

liegt dem Können des Fachmanns. Es wird daher hier nicht näher darauf einge­

gangen, wie eine Festlegung von Bezugskoordinaten und/oder eine etwaig erfor­

derliche Koordinatentransformation von z.B. dem Koordinatensystem der Auf­

spannvorrichtung in das Koordinatensystem der Kfz-Felge oder umgekehrt, durch­

geführt werden kann. In gleicher Weise wird darauf verzichtet, die möglichen An­

ordnungen des zumindest einen optischen Erfassungsmittels eingehend zu disku­

tieren, da diese Anordnung in Abhängigkeit der jeweils örtlichen Gegebenheiten, 

Anlagen- und/oder Kfz-Felgengeometrie, und dergleichen vom Fachmann gemäß 

der erfindungsgemäßen Anleitung zu optimieren sind.
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Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn die Vervollständigung der 3D-Ist- 

Positionsdaten der Eingangskontur der, in ursprünglicher Bearbeitungsrichtung 

abgewandten, gratbehafteten Kanten, durch Extra- und/oder Interpolation der er­

fassten 3D-Ist-Positionsdaten der in ursprünglicher Bearbeitungsrichtung nächst­

liegenden Seiten der Speichen anhand des 3D-Modells der Soll-Geometrie erfolgt.

Auf diese Weise wird vergleichsweise einfach und schnell die Vervollständigung 

der Eingangskontur möglich und messtechnische Ungenauigkeiten der gratbehaf­

teten Kanten effizient vermeidbar.

Ferner kann vorgesehen sein, dass während der Vermessung der Innen- und/oder 

Außenseite eine zusätzliche Erfassung der 3D-Ist-Positionsdaten von, sich im We­

sentlichen in Umfangsrichtung erstreckenden, Längskonturen, insbesondere 

Längskanten, vorzugsweise Felgenfensterkonturen, erfolgt und in die Berechnung 

der 3D-Bearbeitungsdaten miteinbezogen wird.

Die zusätzliche Erfassung der Oberflächen, welche die Felgenfenster begrenzen, 

kann auf einfache Art analog zur obigen Beschreibung zur Ermittlung der Längs­

konturen in Umfangsrichtung genutzt werden. Durch die Verknüpfung der 3D-Ist- 

Positionsdaten der Felgenfensterkonturen mit den 3D-Ist-Positionsdaten der Spei­

chen kann die Vervollständigung der Eingangskontur auch in Umfangsrichtung 

durchgeführt werden. Da mit dem gleichen Messaufbau gearbeitet werden kann, 

ist eine sehr schnelle und präzise Vermessung bzw. Berechnung und eine Erhö­

hung der Präzision bei der Bestimmung der Eingangskontur möglich.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass bei der Vervollständigung der 3D-Ist- 

Positionsdaten der Eingangskontur etwaige, der Vermessung durch das zumin­

dest eine optische Erfassungsmittel unzugängliche Hinterschneidungen, aus dem 

3D-Modell der Soll-Geometrie z.B. durch Extrapolation miteinbezogen werden.

Durch die Vermessung der Speichen und optional der Längskonturen der Kfz- 

Felge wird ein 3D-Matching aufgrund der hohen Qualität der 3D-Ist-Positionsdaten 

möglich. Dies bietet die Möglichkeit Hinterschneidungen aus dem 3D-Modell der
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Soll-Geometrie der Kfz-Felge sehr genau in ihrer Lage und/oder der Position etwa­

igen Grates an Kanten zu berechnen. Eine ansonsten schwer oder sogar für ein 

Erfassungsmittel unzugängliche Hinterschneidung kann somit relativ einfach mit­

berechnet bzw. „gematcht“ werden, wodurch unter anderem die Messzeit verrin­

gert werden kann. Ebenso kann die Qualität der Nachbearbeitung in diesen 

schwer zugänglichen Bereichen erhöht werden.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite zumindest ein optisches Erfas­

sungsmittel, welches einen Punkt- und/oder Linienlaser und/oder Streifenlichtpro­

jektor umfasst, verwendet wird.

Die Verwendung von Bildkameras, wie etwa CCD-Kameras, und die softwaretech­

nische Auswertung der Bildinformationen in der Anlagensteuerung sind grundsätz­

lich denkbar. Allerdings hat sich der Einsatz von Punkt- und/oder Linienlaser als 

sehr zeiteffizient, günstig, und vor allem hochpräzise erwiesen. Je nach erforderli­

cher Messpositionsgröße, -anordnung und -auflösung kann der Fachmann hier die 

geeignete Wahl treffen. Ebenso kann ein Streifenlicht auf die zu vermessenden 

Oberflächen geworfen werden und deren Verschiebung in bekannter Weise zur 

Ermittlung von 3D-Ist-Positionsdaten herangezogen werden. Ein weiterer Vorteil 

von Punkt- und/oder Linienlasern ist der verringerte Einfluss von Umgebungslicht 

auf die Messgenauigkeit, welcher durch die Wahl der Wellenlänge des Lasers ge­

schickt unterbunden werden kann. Ferner sind Punkt- und/oder Linienlaser und/o­

der Streifenlichtquellen relativ gut automatisierbar und effizient mit der Anlagen­

steuerung bedienbar.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass die Vermessung der Innen- 

und/oder Außenseite mittels jeweils zumindest einem optischen Erfassungsmittel, 

vorzugsweise gleichzeitig, erfolgt.

Hierdurch kann die Anordnung und/oder Ausrichtung des jeweiligen optischen Er­

fassungsmittels optimal auf die Geometrie der Kfz-Felge ausgerichtet werden und 

ein „Herumdrehen“ der Kfz-Felge entfällt. Außerdem kann die Messzeit deutlich
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reduziert werden, was im Besonderen durch den gleichzeitigen Einsatz begünstigt 

wird.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn vor der Vermessung eine Aufspannung 

der Kfz-Felge an einer, vorzugsweise mehrachsig beweglichen, Aufspannvorrich­

tung derart erfolgt, dass eine direkte Sichtverbindung des zumindest einen opti­

schen Erfassungsmittels Oberflächen der Speichen an zumindest einer Innen- 

und/oder Außenseite gegeben ist.

Die Aufspannvorrichtung kann dabei eine geeignete Spann- oder Greifvorrichtung 

sein und z.B. von außen radial die Kfz-Felge erfassen. Es ist jedoch auch eine 

Aufspannung von „innen“ an der Kfz-Felge denkbar. Die für die Vermessung rele­

vanten Oberflächen der Speichen und/oder der Längskonturen sollten dabei nicht 

von der Aufspannvorrichtung verdeckt werden. Dies erlaubt eine zügige Vermes­

sung und macht z.B. den Einsatz von relativ einfachen und preiswerten optischen 

Erfassungsmitteln möglich, da die Erfassung der 3D-Ist-Positionen der relevanten 

Teile der Kfz-Felge vorgenommen werden kann, ohne das optische Erfassungs­

system auf komplexen Bahnbewegungen oder ganz nahe an die Kfz-Felge heran­

führen zu müssen. Außerdem kann durch die beschriebene Aufspannung ein Um­

spannen bei beidseitiger Vermessung der Kfz-Felge vermieden werden, was die 

Messgenauigkeit erhöht und die Messzeit deutlich verringert.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, die Aufspannung an der Mittenbohrung, 

vorzugsweise unter zumindest teilweiser Kontaktierung einer an die Mittenbohrung 

in Radialrichtung angrenzenden Anlagefläche, durchgeführt wird.

Eine derartige Aufspannung hat den Vorteil, dass durch den zentralen Eingriff der 

Aufspannvorrichtung die relevanten Oberflächen zur Vermessung sehr gut von in­

nen bzw. außen für das optische Erfassungsmittel zugänglich sind. Es ist dabei 

denkbar, dass z.B. ein Mehrbackenspannfutter oder ein Spanndorn, in der Mitten­

bohrung platziert wird. Eine solche Aufspannvorrichtung kann auch dazu verwen­

det werden eine mehrachsige Bewegung der Kfz-Felge einzuleiten. Zur Erhöhung 

der Sicherheit und Verbesserung der Kontaktbedingungen kann eine teilweise
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Kontaktierung oder auch ein Gegendruck an der Anlagefläche in Richtung der Ro­

tationsachse durchgeführt werden.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass zur Vermessung der Innen- und/oder 

Außenseite eine Bewegung der Kfz-Felge relativ zum zumindest einen optischen 

Erfassungsmittel durchgeführt wird.

Dabei kann vorteilhafterweise eine zuvor beschriebene Aufspannvorrichtung ver­

wendet werden, mit welcher die Kfz-Felge rotiert und/oder relativ zum zumindest 

einen optischen Erfassungsmittel verschoben werden kann. Auf diese Weise ist es 

nicht erforderlich, dass alle zu vermessenden Bereiche gleichzeitig vom optischen 

Erfassungsmittel erfasst werden, sondern dass einzelne Segmente nacheinander 

vermessen werden können. Dies erlaubt eine günstige und einfache Ausgestal­

tung des optischen Erfassungsmittels.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass zur Vermessung der 

der Innen- und/oder Außenseite eine Bewegung des zum zumindest einen opti­

schen Erfassungsmittel relativ zur Kfz-Felge durchgeführt wird.

Diese Bewegung des zumindest einen optischen Erfassungsmittels kann analog 

zur Bewegung der Kfz-Felge als eine Drehbewegung und/oder Verschiebung aus­

geführt werden. Es kann in gewissen Fällen vorteilhaft sein, eine Bewegung der 

Kfz-Felge und gleichzeitig des optischen Erfassungsmittels durchzuführen, um be­

sonders komplizierte Oberflächen der Kfz-Felge vermessen zu können. Auch eine 

Bewegung des optischen Erfassungsmittels alleine ist denkbar. Dabei kann das 

zumindest eine optische Erfassungsmittel sowohl innerhalb als auch außerhalb 

des Felgendurchmessers bewegt werden, wodurch die Vielfalt der möglichen An­

ordnungen steigt. Das zumindest eine optische Erfassungsmittel kann z.B. zur Er­

höhung der Sensitivität eines optischen Sensors in einen Nahebereich der zu ver­

messenden Messposition gebracht werden.

Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass die 

Kfz-Felge im Anschluss an die Bereitstellung der 3D-Bearbeitungsdaten und/oder
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der Fertigkontur in der Anlagensteuerung während der Herstellung der Fertigkon­

tur auf der Aufspannvorrichtung verbleibt.

Besonders vorteilhaft kann hierfür die zuvor beschriebene Aufspannvorrichtung 

auch für die nachfolgende Nachbearbeitung verwendet werden, wodurch ein Um­

spannen der Kfz-Felge entfällt. Das somit direkte Weiterarbeiten bzw. Nachbear­

beiten der Kfz-Felge durch die Verwendung eines gleichzeitigen Bearbeitungs- 

bzw. Aufspanntisches oder einer sinngemäß ausgebildeten Aufspannvorrichtung 

spart Zeit und erhöht die Präzision der Bearbeitung.

Ferner kann vorgesehen sein, dass die Bereitstellung des 3D-Modells der Soll-Ge­

ometrie durch Vermessung eines Musterteils erfolgt.

Diese Maßnahme kann bei einer „Erstvermessung“ eines Typs einer Kfz-Felge 

dazu dienen, besonders schnell und ohne großen Rechenaufwand eine bislang 

unbekannte Soll-Geometrie als 3D-Modell zu generieren. Ebenso kann diese 

Maßnahme zur Qualitätskontrolle in regelmäßigen Abständen wiederholt werden 

um die Sensorik zu überprüfen, da auf diese Weise in den relevanten Messpositio­

nen keine Abweichung zu detektieren sein sollte.

Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn im Anschluss an die Bereitstellung 

der Fertigkontur in der Anlagensteuerung als 3D-Bearbeitungsdaten die nachfol­

gende Herstellung der Fertigkontur mittels einer Fräs- oder Laserbearbeitung 

durchgeführt wird.

Es hat sich gezeigt, dass die Nachbearbeitung zur Gratentfernung und/oder Kan­

tengeometrieoptimierung besonders effizient über eine Fräs- oder Laserbearbei­

tung durchgeführt werden kann, da sich die Gesamtlänge der relevanten, zu ent­

gratenden Fertigkontur auf mehrere Meter Länge erstrecken kann. Hierbei ist der 

Einsatz eines mehrachsig beweglichen Bearbeitungswerkzeugs von großem Vor­

teil, welches nunmehr relativ einfach durch die in der Anlagensteuerung bereitge­

stellten 3D-Bearbeitungdaten angesteuert werden kann. Somit kann die Anstel­

lung des Bearbeitungswerkzeugs, wie etwa der Anstellwinkel oder die Ausrichtung
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eines Fräsers oder Lasers, optimiert werden und eine kosten und zeitsparende 

Nachbearbeitung der Kfz-Felge wird ermöglicht.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 schematische Schnittdarstellung einer Kfz-Felge;

Fig. 2 schematische Querschnittsdarstellung einer Speiche entlang A-A‘ aus 

Fig.1 zur Ermittlung von 3D-Bearbeitungsdaten: (a) Guss-/Urform, (b) 

vorbearbeitete Eingangskontur, (c) Beispiele für Lage-/Positionsabwei- 

chungen einer Speiche, (d) korrespondierender Querschnitt durch 3D- 

Modell der Soll-Geometrie, (e) Fertigkontur;

Fig. 3 schematische Querschnittsdarstellung einer Speiche mit Messpositio­

nen, abgeschatteten Bereichen und Extra-/Interpolationspositionen zur 

Ermittlung der Eingangskontur;

Fig. 4 schematische Schnittdarstellung einer Kfz-Felge mit berechneten 3D- 

Bearbeitungsdaten.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer Kfz-Felge 1 gezeigt. Eine derar­

tige Kfz-Felge 1 umfasst eine Mehrzahl von Speichen 2, welche in Umfangsrich­

tung 21 durch Öffnungen voneinander beabstandet sind. Die größeren Öffnungen 

der Kfz-Felge 1 werden als Felgenfenster 3 bezeichnet. Die Kfz-Felge 1 weist eine
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Mittenbohrung 4 auf. In Radialrichtung 22 ist angrenzend und umlaufend an die 

Mittenbohrung 4 auf der Innenseite 10 eine Anlagefläche 5 angedeutet. Weiters 

kann aus Fig. 1 ersehen werden, dass jede Speiche eine Mehrzahl von Kanten 11 

aufweist. In Umfangsrichtung 21 können Längskanten bzw. Längskonturen 23 ver­

laufen.

Die Bereitstellung einer derartigen Kfz-Felge 1 erfolgt vorzugsweise mit einer nicht 

dargestellten Aufspannvorrichtung. Die Kfz-Felge 1 wird dabei derartig aufge­

spannt, dass zumindest eine Innen- bzw. Achsseite 10 und/oder Außen- bzw. 

Sichtseite 9 von dem zumindest einem optischen Erfassungsmittel 8 eingesehen 

werden können. In Fig. 1 ist schematisch eine mögliche Anordnung zweier opti­

scher Erfassungsmittel 8 dargestellt. Vorteilhafterweise erfolgt die Anordnung der­

art, dass jeweils die Innenseite 10 sowie die Außenseite 9 von jeweils einem opti­

schen Erfassungsmittel 8 vermessen werden können. Besonders bevorzugt erfolgt 

diese Vermessung gleichzeitig. Die Anordnung der Felge relativ zu dem zumindest 

einen optischen Erfassungsmittel 8 kann dabei beweglich ausgeführt sein. Das op­

tische Erfassungsmittel 8 kann dabei bevorzugt einen Punkt- oder wie in Fig. 1 an­

gedeutet, einen Linienlaser umfassend, wodurch die dem Erfassungsmittel 8 zu­

gewandten Oberflächen 14 zumindest teilweise vermessen werden können. Wie 

aus Fig. 1 ersichtlich, können Hinterschneidungen 6 unter Umständen nicht von 

optischen Erfassungsmittel 8 eingesehen werden. Analog dazu kann es bei der 

Vermessung der Kfz-Felge 1 an der Innen- und Außenseite 10,9 zu Messun­

genauigkeiten durch gratbehaftete Kanten 11 und oder schwer für das Erfas­

sungsmittel zugängliche Bereiche kommen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird im Folgenden in Fig. 2 und Fig. 3 anhand 

schematischer Darstellungen eines exemplarischen Querschnitts durch eine Spei­

che 2 entlang dem Schnitt A-A‘ aus Fig. 1 dargestellt. In Fig. 2a ist der Querschnitt 

einer urgeformten Kfz-Felge 1 bzw. einer Speiche 2 ersichtlich. Durch eine Dreh- 

und/oder Fräsbearbeitung der Kfz-Felge 1 in eine Bearbeitungsrichtung 12 kann 

es zur Ausbildung eines Grats 13 vor allem an den Kanten 11 der Speichen 2 

kommen. In Fig. 2b ist die Ursprungskontur 15 gemäß Fig. 2a strichliert darge­

stellt. Die Kontur der vorbearbeiteten Kfz-Felge 1, insbesondere der Speiche 2,
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wird als Eingangskontur 16 bezeichnet. Durch die unterschiedliche Bearbeitungs­

richtung 12 der Innenseite 10 und der Außenseite 9 kann die Ausbildung des Gra­

tes 13 in unterschiedliche Richtungen erfolgen. Die Ausbildung eines abstehenden 

Grates 13 ist stark vereinfacht als waagerecht abstehend abgebildet. In der Reali­

tät kann der Grat 13 natürlich davon abweichend ausgebildet sein, was jedoch für 

das erfindungsgemäße Verfahren keine Rolle spielt. Erfindungsgemäß erfolgt eine 

Vermessung der Innen- und Außenseite 10, 9 an vorgebbaren Messpositionen 18, 

wie in Fig. 3 verdeutlicht wird. Diese vorgebbaren Messpositionen 18 sind dabei 

zumindest zwei, bevorzugt drei oder mehreren, Oberflächen 14 der jeweiligen 

Speichen 2 zugeordnet. Bei der Vermessung der Messpositionen 18 kommt es zur 

Erfassung von 3D-Ist-Positionsdaten der jeweiligen Oberfläche 14 der jeweiligen 

Speiche 2, wie in Zusammenschau mit Fig. 3 erläutert.

In Fig. 2c sind beispielhaft zwei Querschnittsgeometrien bzw. Eingangskonturen 

16 zweier unterschiedlicher Kfz-Felgen 1 bzw. Speichen 2 dargestellt um eine Ab­

weichung der Lage- und/oder Position der Speiche 2 ausgehend von der Ur­

sprungskontur 15 zu verdeutlichen. Durch die Vermessung der zumindest zwei 

Oberflächen 14 wird eine etwaige lokale Abweichung oder Lageverschiebung der 

3D-Ist-Positionsdaten der jeweiligen Speichen im Raum relativ zu einer vorgebba- 

ren Bezugskoordinate deutlich. Siehe vergleichend Fig. 3. Da es bei der Vermes­

sung der Oberflächen durch das zumindest eine optische Erfassungsmittel 8 zu 

Ungenauigkeiten im Bereich gratbehafteter Kanten 11 kommen kann, ist die Ein­

gangskontur 16, welche von den optischen Erfassungsmitteln 8 erfasst wird, zu 

Anfang der Messung noch unvollständig. Derartige durch zum Beispiel Abschat­

tung entstehende Ungenauigkeiten an gratbehafteten Kanten 11 sind durch ge­

punktete Linien angedeutet. Eine sinngemäße Übertragung dieses Prinzips obliegt 

dem Fachmann für sämtliche nicht näher dargestellten Teile einer Kfz-Felge 1, wie 

etwa Längskonturen 23 oder Hinterschneidungen 6, welche u. U. nicht vom opti­

schen Erfassungsmittel 8 direkt vermessen werden können.

In Fig. 2d ist ein weiterer Verfahrensschritt schematisch angedeutet. Es wird die 

„optimale bzw. Soll-Geometrie 17 der zu bearbeitenden Speiche 2 im korrespon­

dierenden lokalen Querschnitt dargestellt. Die Bereitstellung eines 3D-Modells der
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Soll-Geometrie 17 erfolgt in einer nicht dargestellten Anlagensteuerung, und kann 

z.B. als 3D-CAD Daten vorab erfolgen oder auch durch eine Vermessung eines 

Musterteils durch die optischen Erfassungsmittel 8 durchgeführt werden. Die für 

Fig. 2a und 2c und Fig. 3 genannte Vermessung der Oberflächen 14 an den Mess­

positionen 18 erfolgt sowohl in Umfangsrichtung 21 als auch in Radialrichtung 22, 

wodurch auf einfache Weise ein Abgleich der Messdaten bzw. 3D-Ist-Positionsda- 

ten mit der Soll-Geometrie 17 am „gleichen“ lokalen Querschnitt einer Speiche 2 

durchgeführt werden kann. Nach der in Fig. 2b und 2c schematisch dargestellten 

Vermessung der Eingangskontur 16 erfolgt erfindungsgemäß ein Abgleich der er­

fassten 3D-lst-Positionsdaten mit den in Fig. 2d schematisch angedeuteten 3D- 

Modell der Soll-Geometrie 17. Die vermessenen Oberflächen 14 bzw. die korres­

pondierenden 3D-lst-Positionsdaten werden fiktiv in lokale Einzelquerschnitte der 

Speiche 2 zerlegt. Miteinander korrespondierende Einzelquerschnitte der Ein­

gangskontur 16 und des 3D-Modells der Soll-Geometrie 17 werden miteinander 

rechnerisch verglichen. Die Zusammenschau mit Fig. 3 verdeutlicht dieses Mess- 

und Vergleichsprinzip.

In Fig. 3 sind eine Mehrzahl von Messpositionen 18 an zumindest zwei, im darge­

stellten Fall drei, Oberflächen 14 ersichtlich. Die Messpositionen 18 sind durch 

Kreise angedeutet. Im Gegenzug sind die gratbehafteten ungenau erfassten Kan­

ten 11 punktiert angedeutet. Erfindungsgemäß kann nun durch rechnerische Ver­

vollständigung der Eingangskontur 16 durch Extra- und/oder Interpolation der 3D- 

Ist-Positionsdaten der Messpositionen 18 auf die ungenau erfassten Bereiche 

rückgeschlossen werden. Die dabei ermittelten Extra- bzw. Interpolationspositio­

nen 19 sind mittels Kreuzen schematisch angedeutet. Es versteht sich aus dem 

erläuterten Prinzip von selber, dass die Messpositionen 18 und ermittelten Extra- 

bzw. Interpolationspositionen 19 sowohl jeweils einzelne Punkte, als auch Linien 

oder Flächen sein können. Durch das zuvor beschriebene „Matching“, also ein fik­

tives Hineinlegen der vermessenen Oberflächenbereiche in das 3D-Modell der 

Soll-Geometrie 17, kann auf relativ einfache Weise eine Vervollständigung der 

Eingangskontur 16 berechnet werden. Auf die gleiche Weise ist die Ermittlung der 

realen Position von Längskanten bzw. Längskonturen 23 wie auch von Hinter­

schneidungen 6 möglich.
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Anschließend an den Abgleich der erfassten 3D-lst-Positionsdaten mit dem 3D- 

Modell der Soll-Geometrie 17 und der rechnerischen Vervollständigung der Ein­

gangskontur 16 kann eine Berechnung von 3D-Bearbeitungsdaten 24 einer Fertig­

kontur durchgeführt werden. Ein Beispiel einer derartigen Fertigkontur 20 ist in Fig. 

2e angedeutet. Die 3D-Bearbeitungsdaten 24 der Fertigkontur 20 können dabei 

vorgebbare Fasen 25 und/oder Kantenverrundungen aufweisen, wie in Fig. 2e an­

gedeutet.

Die berechneten 3D-Bearbeitungsdaten 24 der Fertigkontur 20 werden in der An­

lagensteuerung bereitgestellt. Eine schematische Darstellung derartiger 3D-Bear- 

beitungsdaten 24 einer möglichen Fertigkontur 20 sind als durchgezogene Linie in 

Fig. 4 ersichtlich. Die Kfz-Felge der Fig. 4 ist dabei die gleiche wie in Fig. 1. Wie 

aus Fig. 4 ebenso zu sehen, sind zur Herstellung der Fertigkontur 20 einer Kfz- 

Felge 1 nicht alle möglichen Kanten einer Kfz-Felge 1 notwendigerweise auch zu 

bearbeiten. Die Erstellung und Berechnung der Fertigkontur 20 bzw. der 3D-Bear- 

beitungsdaten 24 muss sich daher nicht zwingend über die gesamte Eingangskon­

tur 16 der Kfz-Felge 1 erstrecken. Es kann unter gewissen Umständen ausrei­

chend sein, wenn lediglich die für die nachfolgende Nachbearbeitung relevanten 

Teile der Kfz-Felge 1 als Eingangskontur 16 vollständig berechnet und später zu 

3D-Bearbeitungsdaten 24 und/oder der Fertigkontur 20 berechnet werden.

Wie aus Fig. 4 ableitbar können die 3D-Bearbeitungsdaten 24 dazu verwendet 

werden um eine, bevorzugt mehrachsig ausgebildete, nicht dargestellte Bearbei­

tungsvorrichtung zur Herstellung der Fertigkontur 20 an einer Kfz-Felge 1 zu steu­

ern. Als besonders vorteilhaft wird hierbei der Einsatz von Fräs- oder Laserbear­

beitung erwogen.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.
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Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden 

bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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Bezugszeichenliste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kfz-Felge

Speiche

Felgenfenster

Mittenbohrung

Anlagefläche

Hinterschneidung

Rotationsachse

Erfassungsmittel

Außenseite

Innenseite

Kante

Bearbeitungsrichtung

Grat

Oberfläche

Ursprungskontur

Eingangskontur

Soll-Geometrie

Messposition

Extrapolations-/Interpolations- 

position 

Fertigkontur 

Umfangsrichtung 

Radialrichtung 

Längskontur 

3D- Bearbeitungsdaten 

Fase

18 / 29
N2018/06800-AT-00



18

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erstellung von 3D-ßearbeitungsdaten (24) einer dreh- 

und/oder fräsbearbeiteten Kfz-Felge (1), umfassend die Verfahrensschritte:

- ßereitstellen einer mehrere Speichen (2) aufweisenden, Kfz-Felge (1) mit einer 

Eingangskontur (16) und einer Außen- bzw. Sichtseite (9) und einer Innen- bzw. 

Achsseite (10) und zumindest an einer Kante (11) anhaftenden Grat (13);

- ßereitstellen eines 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) der zu bearbeitenden 

Kfz-Felge (1) in einer Anlagensteuerung;

- Vermessung der Innen- und Außenseite (9, 10) an vorgebbaren Messpositionen 

(18) an zumindest zwei, bevorzugt drei, Oberflächen (14) der jeweiligen Speichen 

(2) zur Erfassung von 3D-Ist-Positionsdaten mittels zumindest eines optischen Er­

fassungsmittels (8);

- Abgleich der erfassten 3D-Ist-Positionsdaten mit dem 3D-Modell der Soll-Geo­

metrie (17) und rechnerische Vervollständigung der Eingangskontur (16) durch 

Extra- und/oder Interpolation der 3D-Ist-Positionsdaten;

- Berechnung von 3D-ßearbeitungsdaten (24) der Fertigkontur (20) anhand ver­

vollständigter Eingangskontur (16);

- Bereitstellung der 3D-ßearbeitungsdaten (24) in der Anlagensteuerung.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Vervoll­

ständigung der 3D-Ist-Positionsdaten der Eingangskontur (16) der, in ursprüngli­

cher ßearbeitungsrichtung (12) abgewandten, gratbehafteten Kanten (11), durch 

Extra- und/oder Interpolation der erfassten 3D-Ist-Positionsdaten der in ursprüngli­

cher ßearbeitungsrichtung (12) nächstliegenden Seiten bzw. Oberflächen (14) der 

Speichen (2) anhand des 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass wäh­

rend der Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) eine zusätzliche Erfas­

sung der 3D-Ist-Positionsdaten von, sich im Wesentlichen in Umfangsrichtung (21) 

erstreckenden, Längskonturen (23), insbesondere Längskanten, vorzugsweise
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Felgenfensterkonturen (1), erfolgt und in die Berechnung der 3D-Bearbeitungsda- 

ten (24) miteinbezogen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass bei der Vervollständigung der 3D-lst-Positionsdaten der Ein­

gangskontur (16) etwaige, der Vermessung durch das zumindest eine optische Er­

fassungsmittel (8) unzugängliche Hinterschneidungen (6), aus dem 3D-Modell der 

Soll-Geometrie (17) miteinbezogen werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) zumin­

dest ein optisches Erfassungsmittel (8), welches einen Punkt- oder Linienlaser o­

der Streifenlichtprojektor umfasst, verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) mittels je­

weils zumindest einem optischen Erfassungsmittel (8), vorzugsweise gleichzeitig, 

erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass vor der Vermessung eine Aufspannung der Kfz-Felge (1) an 

einer, vorzugsweise mehrachsig beweglichen, Aufspannvorrichtung derart erfolgt, 

dass eine direkte Sichtverbindung des zumindest einen optischen Erfassungsmit­

tels Oberflächen (14) der Speichen (2) an zumindest einer Innen- und/oder Au­

ßenseite (9) gegeben ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Auf­

spannung an der Mittenbohrung (4), vorzugsweise unter zumindest teilweiser Kon­

taktierung einer an die Mittenbohrung (4) in Radialrichtung (22) angrenzenden An­

lagefläche (5), durchgeführt wird.

20 / 29
N2018/06800-AT-00



20

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) eine Be­

wegung der Kfz-Felge (1) relativ zum zumindest einen optischen Erfassungsmittel 

(8) durchgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der der Innen- und/oder Außenseite (9) eine 

Bewegung des zum zumindest einen optischen Erfassungsmittel (8) relativ zur 

Kfz-Felge (1) durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kfz-Felge (1) im Anschluss an die Bereitstellung der Fer­

tigkontur (20) in der Anlagensteuerung während der Herstellung der Fertigkontur 

(20) auf der Aufspannvorrichtung verbleibt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Bereitstellung des 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) 

durch Vermessung eines Musterteils erfolgt.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass im Anschluss an die Bereitstellung der Fertigkontur (20) in der 

Anlagensteuerung als 3D-Bearbeitungsdaten (24) die nachfolgende Herstellung 

der Fertigkontur (20) mittels einer Fräs- oder Laserbearbeitung durchgeführt wird.
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G01B 11/24 (2006.01); B23C 3/02 (2006.01); B23C 3/12 (2006.01); B21D 53/30 (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
G01B 11/24 (2013.01); B23C 3/02 (2013.01); B23C 3/12 (2013.01); B21D 53/30 (2013.01)
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EPODOC; WPIAP; TXTnn

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 13.04.2018 eingereichten Ansprüchen 1-13 erstellt.

Kategorie*)
Bezeichnung der Veröffentlichung:

Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), 
Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

Betreffend
Anspruch

Y

Y

DE 102016201764 Al (MTU AERO ENGINES AG) 10. August 2017 
(10.08.2017)
Absätze [0004], [0012] und [0017].

EP 1009970 Bl (SMT TRICEPT AB) 05. März 2003 (05.03.2003) 
Absätze [ 0008]-[ 0010] . Insbesondere Figur la - ld.

1-13

1-13

Datum der Beendigung der Recherche: „ .. . . Prüfer(in):
07.02.2019 oeite Ί von Ί LEHNER Johanna

*> Kategorien der angeführten Dokumente: A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungs- P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach

gegenständ kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde.
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem

Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht ein „älteres Recht“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage
Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen stellen).
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
einen Fachmann naheliegend ist.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Erstellung von 3D-Bearbeitungsdaten (24) einer dreh- 

und/oder fräsbearbeiteten Kfz-Felge (1), umfassend die Verfahrensschritte:
- Bereitstellen einer mehrere Speichen (2) aufweisenden, Kfz-Felge (1) mit einer 

Eingangskontur (16) und einer Außen- bzw. Sichtseite (9) und einer Innen- bzw.

Achsseite (10) und zumindest an einer Kante (11) anhaftenden Grat (13);

- Bereitstellen eines 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) der zu bearbeitenden

Kfz-Felge (1) in einer Anlagensteuerung;

- Vermessung der Innen- und Außenseite (9, 10) an vorgebbaren Messpositionen 

(18) an zumindest zwei, bevorzugt drei, Oberflächen (14) der jeweiligen Speichen 

(2) zur Erfassung von 3D-lst-Positionsdaten mittels zumindest eines optischen Er­

fassungsmittels (8);
- Abgleich der erfassten 3D-lst-Positionsdaten mit dem 3D-Modell der Soll-Geo­

metrie (17) und rechnerische Vervollständigung der Eingangskontur (16) durch 

Extra- und/oder Interpolation der 3D-lst-Positionsdaten;

- Berechnung von 3D-Bearbeitungsdaten (24) der Fertigkontur (20) anhand ver­

vollständigter Eingangskontur (16);

- Bereitstellung der 3D-Bearbeitungsdaten (24) in der Anlagensteuerung.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Vervoll­

ständigung der 3D-lst-Positionsdaten der Eingangskontur (16) der, in ursprüngli­

cher Bearbeitungsrichtung (12) abgewandten, gratbehafteten Kanten (11), durch 

Extra- und/oder Interpolation der erfassten 3D-lst-Positionsdaten der in ursprüngli­

cher Bearbeitungsrichtung (12) nächstliegenden Seiten bzw. Oberflächen (14) der 

Speichen (2) anhand des 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass wäh­

rend der Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) eine zusätzliche Erfas­
sung der 3D-lst-Positionsdaten von, sich im Wesentlichen in Umfangsrichtung (21) 

erstreckenden, Längskonturen (23), insbesondere Längskanten, vorzugsweise

[ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE")
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Felgenfensterkonturen (3), erfolgt und in die Berechnung der 3D-Bearbeitungsda- 

ten (24) miteinbezogen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass bei der Vervollständigung der 3D-lst-Positionsdaten der Ein­

gangskontur (16) etwaige, der Vermessung durch das zumindest eine optische Er­

fassungsmittel (8) unzugängliche Hinterschneidungen (6), aus dem 3D-Modell der 

Soll-Geometrie (17) miteinbezogen werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) zumin­

dest ein optisches Erfassungsmittel (8), welches einen Punkt- oder Linienlaser o- 

der Streifenlichtprojektor umfasst, verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) mittels je­

weils zumindest einem optischen Erfassungsmittel (8), vorzugsweise gleichzeitig, 

erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass vor der Vermessung eine Aufspannung der Kfz-Felge (1) an 
einer, vorzugsweise mehrachsig beweglichen, Aufspannvorrichtung derart erfolgt, 

dass eine direkte Sichtverbindung des zumindest einen optischen Erfassungsmit­
tels Oberflächen (14) der Speichen (2) an zumindest einer Innen- und/oder Au­

ßenseite (9) gegeben ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Auf­

spannung an der Mittenbohrung (4), vorzugsweise unter zumindest teilweiser Kon­

taktierung einer an die Mittenbohrung (4) in Radialrichtung (22) angrenzenden An­

lagefläche (5), durchgeführt wird.

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]
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9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) eine Be­

wegung der Kfz-Felge (1) relativ zum zumindest einen optischen Erfassungsmittel 

(8) durchgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zur Vermessung der Innen- und/oder Außenseite (9) eine Be­

wegung des zumindest einen optischen Erfassungsmittel (8) relativ zur Kfz-Felge 

(1) durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kfz-Felge (1) im Anschluss an die Bereitstellung der Fer­

tigkontur (20) in der Anlagensteuerung während der Herstellung der Fertigkontur 

(20) auf der Aufspannvorrichtung verbleibt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Bereitstellung des 3D-Modells der Soll-Geometrie (17) 

durch Vermessung eines Musterteils erfolgt.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass im Anschluss an die Bereitstellung der Fertigkontur (20) in der 

Anlagensteuerung als 3D-Bearbeitungsdaten (24) die nachfolgende Herstellung 

der Fertigkontur (20) mittels einer Fräs- oder Laserbearbeitung durchgeführt wird.
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